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Erwägungen

E. 1
Am 23. April 2024 erhob die Beschwerdeführerin in den Betreibungen Nrn. xxx, yyy und
zzz des Betreibungsamtes Zürich 7 Beschwerde wegen
Rechtsverweigerung/Rechtsverzögerung beim Bezirksgericht Zürich. Mit Beschluss vom
27. Mai 2024 trat das Bezirksgericht auf die Beschwerde nicht ein. Dagegen erhob die
Beschwerdeführerin am 28. Juni 2024 Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich.
Mit Beschluss vom 16. August 2024 trat das Obergericht auf die Beschwerde wegen
Verspätung nicht ein. Dagegen hat die Beschwerdeführerin am 9. September 2024
Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.

E. 2
Gegen den Beschluss des Obergerichts ist die Beschwerde in Zivilsachen zulässig (Art. 72
Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c, Art. 75, Art. 76, Art. 90, Art. 100 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art.
45 BGG ). Soweit sich die Beschwerdeführerin gegen den Beschluss des Bezirksgerichts
wendet, ist darauf nicht einzutreten ( Art. 75 BGG ). Entgegen ihrer Auffassung sind
ausserdem Noven vor Bundesgericht grundsätzlich unzulässig ( Art. 99 Abs. 1 BGG ). Nach
Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in
gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2).

E. 3
Die Beschwerde an das Bundesgericht stellt zum grössten Teil eine wörtliche Wiederholung
der Beschwerde an das Obergericht dar. Auf diese Weise setzt sich die Beschwerdeführerin
gerade nicht mit den Erwägungen des angefochtenen Urteils auseinander. Eine solche
Beschwerdebegründung genügt den Begründungsanforderungen nicht ( BGE 134 II 244 E.
2.3). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das Obergericht habe willkürlich
behauptet, dass sie einen Postrückbehaltungsauftrag erteilt habe, und vorbringt, sie habe
den Gegenbeweis erbracht, fehlt eine Auseinandersetzung mit der obergerichtlichen
Erwägung, weshalb der von ihr eingereichte Sendungsverfolgungsbeleg von demjenigen
des Bezirksgerichts abweicht. Unsubstantiiert bleibt die Behauptung, dass die vom
Bezirksgericht eingereichte Sendungsverfolgung verfälscht oder nachträglich korrigiert
worden sei. Auch hinsichtlich der Abholungseinladung geht sie nicht auf die
obergerichtlichen Erwägungen ein.

E. 4
Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine
hinreichende Begründung. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren



nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG ).

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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